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3.) Kindergeld

Das Kindergeld wird zum 1.1.2002 für das erste, zweite und 3. Kind auf je 154 € und
für das vierte und jedes weitere Kind auf je 179 € erhöht.
Weitere Informationen zu den Steuerfreibeträgen ab 1.1.2002 entnehmen Sie bitte der
Sozial-Info 04/2001.

4.) Umstellung von Leistungen der Pflegeversicherung in € (Euro ) zum 1.1.2002

Pflegestufe Pflegesachleistung : Pflegegeld: Tages/Nachtpflege:
     I      384 €      205 €    384 €
     II      921 €      410 €    921 €
     III   1.432 €      665 € 1.432 €
Härtefall   1.918 €

Pflegegeld bei Verhinderung der Pflegeperson: 1.432 € pro Jahr
Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel:      31 € pro Monat
Zuzahlung zu Pflegehilfsmitteln :      25 € pro Hilfsmittel
Zuschuss für Wohnumfeldverbesserung: 2.557 € pro Maßnahme
Kurzzeitpflege: 1.432 € pro Jahr
Vollstationäre Pflege in Behinderteneinrichtung:    256 € pro Monat

5.) Umstellung auf € ( Euro ) bei Leistungen der Krankenversicherung:

Zuzahlung bei Krankenhausaufenthalten 9 € pro Tag
Zuzahlung zu Fahrtkosten 13 € pro Fahrt
Geringverdienergrenze 325 € pro Monat
Geringverdienergrenze für behinderte Menschen 469 € pro Monat
Einkommensgrenze für Familienversicherung 325 € pro Monat

fiktives Arbeitseinkommen für behinderte Menschen in der Werkstatt für Behinderte:
Kranken-und Pflegeversicherung:    469 € pro Monat
Rentenversicherung: 1.876 € pro Monat ( alte Bundesländer )

1.568 € pro Monat ( neue Bundesländer )

Einkommensgrenzen für die vollständige Zuzahlungsbefreiung:
Mitglied 938,-- € pro Monat
Zuschlag für den ersten Angehörigen 351,75 € pro Monat
Zuschlag für jeden weiteren Angehörigen 234,50 € pro Monat

Kürzungsbeträge zur Ermittlung der Belastungsgrenze für die teilweise Befreiung im
Rahmen der Härtefallregelungen:
Für den ersten Angehörigen: 4.221,-- € pro Jahr
Für jeden weiteren Angehörigen: 2.814,-- € pro Jahr



6.) Erstattung der pauschalen Aufwendungen für Betreuer

Durch die Änderungen im e Betreuungs- und Unterbringungsrecht steht dem ehrenamtlichen
Betreuer ab 1.1.99 eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 600,-- DM/Jahr zu, wenn der
Betreute/Behinderte nicht über eigenes Vermögen verfügt. Dieser Betrag ist bis zum
31.3.eines jeden Jahres bei dem Amtsgericht anzufordern, bei dem die Betreuung geführt
wird. Sind z.B. beide Elternteile als Betreuer bestellt , haben beide Anspruch auf  je 600,--
DM / Jahr - müssen hierzu aber jeder einen gesonderten Antrag stellen.

Der Antrag sollte wie folgt formuliert werden:

Absender: Name............., Anschrift.............., Datum: z.B. 31.12.01

An das
Amtsgericht
AZ: ( hier das Aktenzeichen (Geschäftsnummer der Bestellungsurkunde angeben)
Straße
PLZ    Ort

Aufwandsentschädigung für die Betreuung des ............. (Name und Anschrift des
Behinderten)
für das Jahr 2001
Aktenzeichen:...........................

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die von mir durchgeführte Betreuung des o.g. Betreuten beantrage ich für das Jahr 2001
die mir gem. § 1836 BGB zustehende Aufwandsentschädigung in Höhe von 600,-- DM.

Ich bitte um Überweisung des Betrages auf mein Konto Nr. .........................

Mit freundlichen Grüßen

7.) Zum Schluß .....

wünsche ich Ihnen eine schöne Weihnachtszeit, alles Gute für das neue Jahr und ich wünsche
mir eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit Ihnen allen für die von uns betreuten behinderten
Menschen.

Ihre

Evelyn Küpper
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